
Teil 3: Die Vertrauensschadenversicherung 
 
Welche Aufgabe hat die Vertrauensschadenversicherun g? 

Die Vertrauensschadenversicherung umfasst die Absicherung der vorhandenen Gelder und 
Geldwerte der Mitgliedsorganisationen im LSB/LSV.  

Wer ist versichert?  

Versichert sind die Mitglieder der Organe der Mitgliedsorganisationen im LSB/LSV, 
insbesondere der Kassierer und hauptberuflich beschäftigten Personen.  

Welche Risiken sind versichert?  

Es wird unterschieden in Risiken, die durch Vorsatz sowie ohne Verschulden der 
Vertrauensperson entstehen können.  

Der Verein ist bei Vorsatz durch die Vertrauensperson versichert, wenn „das Vertrauen“ 
aufgrund Unterschlagung, Diebstahl, Betrug, Untreue oder Urkundenfälschung missbraucht 
und die Gelder des Vereins somit entwendet wurden. Die veruntreuten Gelder können bei 
der Sportversicherung bis zur Höchstleistung geltend gemacht werden. Die Höhe der 
Versicherungssumme kann dem Merkblatt zur Sportversicherung entnommen werden. Bei 
Vorsatz wird der Schadenverursacher in Regress genommen, oft jedoch nur mit mäßigem 
Erfolg.  Der Versicherungsschutz umfasst jedoch nicht nur „schwarze Schafe“.  Die 
Vertrauenspersonen sind auch beim Transport der Vereinsgelder nach einer Veranstaltung 
des Vereins versichert, wenn die Einnahmen zur Bank oder vorübergehend nach Hause 
gebracht werden. Wird die Vertrauensperson auf dem Weg überfallen oder die Gelder in der 
Wohnung durch Einbruchdiebstahl entwendet, kann der Verein auf Ersatz durch die 
Sportversicherung zählen.  

Kommt es beim Überfall zudem zu einem Personenschaden, besteht zusätzlich noch 
Unfallschutz über die Sportversicherung.  

 

 

 

Worauf ist beim Transport zu achten? 

Die Gelder sind beim Transport von der Vertrauensperson unmittelbar am Körper zu führen 
und keinesfalls unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug zurückzulassen. Werden vorübergehend 
fremde Räumlichkeiten zur Aufbewahrung genutzt ist auf eine ordentliche Sicherung und auf 
verschlossene Türen zu achten.  

Welche Schadenbeispiele gibt es? 

1.) In der Wohnung des Schatzmeisters wurde eingebrochen. Versichert ist ausschließlich 
das gestohlene Bargeld des Vereins. Der Schaden in der Wohnung und an der Einrichtung 
kann über die eigene Hausratversicherung geltend gemacht werden. Analog besteht 
Versicherungsschutz, wenn die Gelder in der Wohnung durch ein Feuer vernichtet werden. 

2.) Die Vertrauensperson wird nach dem Kartenverkauf am Vereinsheim auf dem 
Transportweg zur Bank überfallen. Es besteht Versicherungsschutz über die 
Sportversicherung.   



3.) Die Vertrauensperson fälscht Rechnungen und veruntreut über ein Jahr Vereinsgelder. 
Auch hier besteht Versicherungsschutz über die Sportversicherung, maximal jedoch für zwei 
zurückliegende Jahre. 

4.) Im Vereinsheim wird eingebrochen. Die Barkasse und die Musikanlage wird gestohlen. 
Es besteht kein Versicherungsschutz! Die eigenen Räumlichkeiten des Vereins sind nicht 
erfasst von der Vertrauensschadenversicherung, ebenso wenig die Sachwerte 
(Musikanlage). Hierfür kann der Verein eine zusätzliche Inhaltsversicherung als Ergänzung 
zur Sportversicherung abschließen, die neben den Geldern auch die Einrichtung des 
Vereinsheims umfasst.   

Besonders wirksam ist eine gute Prävention!  

Der Zahlungsverkehr sollte nur über Konten der versicherten Organisation abgewickelt 
werden. Die Benutzung anderer - z.B. auf Privatpersonen lautender - Konten ist nicht zu 
empfehlen.  Ein weiteres Vorstandsmitglied sollte zudem jederzeit Einsicht in die 
Onlinekonten vornehmen können.  

Die Vertrauensschadenversicherung umfasst maximal die letzten beiden Jahre. Weiter 
zurückliegende Schäden können nicht mehr geltend gemacht werden. Um so mehr empfiehlt 
sich mindestens einmal im Jahr eine satzungsgemäße Konten-, Buch- und Kassenprüfung. 
Die Vorlage des Berichts des Kassenprüfers erleichtert zudem die Prüfung bei der 
Geltendmachung von Ansprüchen.  
 
 


